
Referenzlabor für Immunhämatologie
Rütistrasse 19, CH-8952 Schlieren
Tel. 058 272 52 52 (Zentrale) 0800 165 165 (Hotline)
Tel. 058 272 51 26 (Labor direkt) Labor Fax 044 731 90 13

Etikette IH-Labor (bitte leer lassen)

Einsender (bitte vollständige Adresse) 
(Stempel)

	 q erwünscht
	 q erwünscht
Rechnung an:	 q Auftraggeber
	 q Patient (ambulant)

Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse 
(Patienten-Etikette)	 q W	 q M

q	 Blutgruppe/Rhesus (BG-Karte:    q ja     q nein)
q	 Antikörpersuchtest und ggf. Identifikation
q	 DAT und ggf. weiterführende Abklärungen
q	 Wärmeantikörperabklärung (z.B. AIHA)
q	 Kälteantikörperabklärung (Serum warm getrennt)
q	 Blutgruppen-Antigenbestimmungen 
	 (falls möglich serologisch, sonst molekular-genetisch)
	 q ABO	 q Rhesus-Phänotyp
	 q RhD weak	 q RhD partial	 q Rh D-Zygotie
	 q Kell/Duffy/Kidd	 q MNSs	 q Andere
q	 Anti-A-, Anti-B-Isoantikörper (z.B. KMT)
	 q Isoagglutinine	 q Hämolysine
q	 McLeod	 q Chuvash*	
q	 Hämochromatose (HFE C282Y, H63D)*
q	 HLA-I/HPA-Antikörper                 q HLA-II Antikörper
q	 Mischblut mittels FACS 
q	 Anderes (s. Preisliste)                                               

Schwangerschafts-/Neugeborenen-Untersuchung:
SSW
Rhesus-Prophylaxe erhalten am:
q	Blutgruppe/Rhesus (BG-Karte:   q ja	 q nein)
q	 Antikörpersuchtest und ggf. Identifikation/Titer
q	 Antikörpertiter
	 DAT und ggf. weiterführende Abklärungen
q	 Immune Anti-A-, Anti-B-IgG-Antikörper 
		  (ABO-Inkompatibilität)
q	 Mutter-Kind: BG/DAT/Antikörpersuchtest und 		
		  ggf. weitere Abklärungen (Probe von Mutter und Kind)	
q	 F-Zellen, quantitativ
		  (foeto-maternale Transfusion)
q	CD3+, CD4+, CD8+ T-Lymphozyten, quantitativ

Vom Auftraggeber auszufüllen
Diagnose:
Operation:	 q präoperativ, wann geplant	 q postoperativ
Medikamente:
Frühere Transfusionen: 	 q nein	 q ja, wann letzte		
	 q Transfusionsreaktionen:
Immunhämatologische Befunde:	 q siehe Beilage (mitgeliefert)
Blutgruppe/Rhesus:
DAT:
Antikörpersuchtest:
Bekannte Blutgruppenantikörper:	 q nein	 q ja, Spezifität

Untersuchungsauftrag (ohne Gel: 5-10 ml Nativ- und EDTA-Blut)

 Anzahl:

Blutbestellung
Anzahl 	 Erythrozytenkonzentrate (Lc depletiert)	 q bestrahlt	 q gewaschen
	 Transfusionsbestecke
Verträglichkeitsprobe	 q ja	 q nein, testen selber
Auf wann?	 q wird abgeholt	 q senden per Taxi	 q senden per Kurier

Datum/Zeit der Blutentnahme	        Probenmaterial	 q EDTA-Blut und Nativ-Blut
	  	 q EDTA-Blut
Name (lesbar)		  q Nativ-Blut
		  q Serum
Unterschrift		  q Anderes
*Für diese Untersuchungsaufträge muss zusätzlich das Formualar «Informierte Zustimmung zu genetischen Untersuchungen» eingesandt werden.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung Zürcher Blutspendedienst SRK. Diese finden Sie zusammen mit dem Auftragsformu-
lar und der aktuellen Preisliste unter www.blutspendezurich.ch/Formulare und Dokumente			                    Version 16.10.09
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Geltungsbereich  
Die vorliegenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bilden die ver-
bindliche rechtliche Grundlage für die 
Vertragsbeziehungen zwischen dem 
Kunden (Kunde) und der Stiftung Zür-
cher Blutspendedienst SRK (ZHBSD) 
bezüglich Lieferung der vom ZHBSD 
hergestellten und/oder vertriebenen 
Produkte und Dienstleistungen. Der 
ZHBSD behält sich ausdrücklich das 
Recht vor Preise und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen jederzeit und 
ohne Vorankündigung anzupassen. 
Die Lieferung von Blutprodukten so-
wie alle Dienstleistungen erfolgen 
ausschliesslich nach Massgabe der 
gültigen Preisliste oder einer schrift-
lichen Offerte und diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Abwei-
chungen müssen in jedem Fall schrift-
lich vereinbart werden. Soweit nicht 
anders erwähnt, gelten die nachfol-
genden Bestimmungen sowohl für 
Produkte als auch Dienstleistungen. 
Mit der Erteilung des Auftrages zur 
Lieferung von Blutprodukten oder 
Dienstleistungen werden die gel-
tenden allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen stillschweigend anerkannt 
und gelten als Vertragsbestandteil. 

Lieferfristen 
Produkte 
Soweit nicht ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart wird erfolgt der Ver-
sand der Produkte raschmöglichst. 
Ein bindender Liefertermin muss aus-
drücklich und schriftlich zwischen 
dem Kunden und dem ZHBSD verein-
bart werden. Bei Lieferverzögerungen 
ohne Verschulden des ZHBSD, insbe-
sondere bei Lieferverzögerungen auf-
grund Betriebsstörungen /-unterbrü-
chen beim ZHBSD oder dessen 
allfälligen Zulieferern, Streiks, Trans-
portproblemen, Naturereignissen und 
sonstigen Fällen von höherer Gewalt, 
haftet der ZHBSD nicht für Verzugs-
schäden. 

Labordienstleistungen 
Standardanalysen: je nach Analysetyp 
zwischen 2 – 7 Arbeitstagen; Speziala-
nalysen: nach Vereinbarung. Auf 
Wunsch des Kunden werden Laborbe-
funde sofort nach abgeschlossener 
Bearbeitung schriftlich mittels Fax- 
Nachricht mitgeteilt. Es handelt sich 
dabei um eine vorläufige Berichter-
stattung, der definitive Bericht / Beur-
teilung bleiben vorbehalten. Bei Fax-
Übermittlung ist der Empfänger für 
die notwendigen Massnahmen zur 
Wahrung des Datenschutzes verant-

wortlich. Fax-Übermittlungen erfol-
gen ausschliesslich auf die vom Kun-
den schriftlich mitgeteilte 
Fax-Nummer. Für Nacht- / Wochen-
end- / Feiertagsaufträge wird ein Zu-
schlag verrechnet (s. Preisliste). 

Transport und Empfangsprüfung 
Lieferungen erfolgen auf Rechnung 
des Kunden. Kosten für Verpackung 
und Transport werden verrechnet. 
ZHBSD gewährleistet die Einhaltung 
der BSD SRK Vorschriften zur Verpa-
ckung von Blutprodukten. Der Kunde 
hat die Produkte sofort nach Erhalt 
auf Übereinstimmung mit der Bestel-
lung, Vollständigkeit und Beschaffen-
heit zu prüfen.Die Prüfung der Be-
schaffenheit beinhaltet auch die 
Prüfung der Einhaltung der geltenden 
Transporttemperaturen. Allfällige Be-
anstandungen sind dem ZHBSD innert 
2 Arbeitstagen in geeigneter Form 
(schriftlich, per Fax oder Mail) mitzu-
teilen. Im Interesse der Produktsi-
cherheit werden keine Produkte um-
getauscht oder zurückgenommen. 
Davon ausgenommen sind mangel-
hafte Produkte, welche zur gesetzes-
konformen Entsorgung zurückgenom-
men werden. 

Übergang von Nutzen und Gefahr 
Der Übergang von Nutzen und Gefahr 
an den Produkten erfolgt mit deren 
Aufgabe zum Versand resp.mit der 
Übergabe an den Kunden bzw. den be-
auftragten Kurierdienst, falls das Pro-
dukt beim ZHBSD direkt abgeholt 
wird. Wird das Produkt durch den 
ZHBSD eigenen Transportdienst aus-
geliefert, erfolgt der Übergang von 
Nutzen und Gefahr mit der Übergabe 
an den Kunden.

Zahlungsbedingungen 
Ohne anderslautende schriftliche Zu-
stimmung haben Zahlungen innert 30 
Tagen nach Rechnungsstellung, rein 
netto, zu erfolgen. 

Proben und Archivierung 
Die Verantwortung für die Anlieferung 
und Qualität der zu analysierenden 
Proben obliegt dem Kunden. Die Pro-
ben werden nach dem Befundbericht 
entsorgt, auf Wunsch kostenpflichtig 
zurückgesandt oder gemäss geson-
derter Vereinbarung mit dem Auftrag-
geber gelagert. Untersuchungsbe-
richte und Rohdaten werden 
entsprechend den geltenden gesetz-
lichen Vorschriften archiviert. 
Qualitätsstandard 
Der ZHBSD bestätigt, dass die zur 

Herstellung der Produkte dienenden 
menschlichen Blutspenden nach den  
in der Schweiz zum Zeitpunkt der Ent-
nahme geltenden gesetzlichen Nor-
men und Vorschriften entnommen, 
verarbeitet und getestet werden. Fer-
ner wird bestätigt, das die gültigen 
schweizerischen behördlichen Vor-
schriften sowie die Regeln der Guten 
Herstellungspraxis im Umgang mit 
Blut und Blutprodukten eingehalten 
wurden. 

Zusammenarbeit, Kundenbeanstan-
dungen, Produkterückrufe und Ver-
traulichkeit 
Im Falle komplexer oder interdiszipli-
närer Aufgabenstellungen können ex-
terne Fachleute oder Laboratorien 
beigezogen werden. Die Vertraulich-
keit wird dabei durch neutrale Pro-
benbezeichnungen gewährleistet. Die 
geltenden Vorschriften des Daten-
schutzes werden ausnahmslos einge-
halten. Die Stiftung Zürcher Blutspen-
dedienst verfügt über ein definiertes 
Verfahren bei Kundenbeanstan-
dungen. Jede Beanstandung wird indi-
viduell aufgenommen, bearbeitet und 
dokumentiert. Der Kunde wird über 
das Ergebnis seiner Beanstandung in-
formiert. Der Zürcher Blutspende-
dienst SRK ist für den vorschriftkon-
formen Rückruf der von diesem 
gelieferten Blutprodukten verant-
wortlich. Eine allfällige Rückrufmel-
dung erfolgt an den Hämovigilanzbe-
auftragten (bzw. 
Qualitätsverantwortlichen) des Kun-
den. 

Verwendung der Produkte 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass 
die gelieferten Blutprodukte aus-
schliesslich für die auf der Produkte- 
Etikette angegebenen medizinische 
Zwecke verwendet werden dürfen. Ei-
ne Verwendung zu anderen Zwecken, 
als auf der Produkte-Etikette angege-
ben ist unzulässig und erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Haftung des 
ZHBSD. Für den Umgang mit Blutpro-
dukten ist eine eidgenössische (Her-
stellung von Blut) bzw. eine kantonale 
Bewilligung für die Lagerung von 
Blutprodukten notwendig. Für die 
Transfusion von Blutprodukten sind 
fachliche Qualifikationen erforderlich. 
Die, in den entsprechenden Bewilli-
gungen aufgeführte Person, ist ver-
antwortlich für den gesetzeskon-
formen Umgang mit den Produkten. 
Wir setzen voraus, dass Sie als Kunde 
über die entsprechenden und aktuell 
gültigen Bewilligungen verfügen. Im 

Zweifelsfalle behalten wir uns vor, die 
Ausführung einer Bestellung zu ver-
weigern Der Kunde ist verpflichtet, 
durch geeignete Massnahmen die Ver-
folgbarkeit der weiteren Verwendung 
der Blutprodukte zu gewährleisten. 
Die damit in Zusammenhang stehen-
den Unterlagen sind während zwanzig 
(20) Jahren aufzubewahren. Im Falle 
eines Produktrückrufs ist der Kunde 
zur aktiven Unterstützung des ZHBSD 
verpflichtet. Der Kunde wird gehalten, 
Lagerungs- und Haltbarkeitsvor-
schriften für die jeweiligen Produkte 
strikte zu beachten. Die gelieferten 
Produkte dürfen in jedem Fall nur bis 
zum aufgedruckten Verfalldatum ver-
wendet werden. Werden dem Kunden 
Nebenwirkungen oder qualitätsrele-
vante Mängel der Produkte bekannt, 
so hat er den ZHBSD unverzüglich, zu 
Handen des Qualitätsmangements, 
darüber zu informieren. 

Gewährleistung, Haftung 
Bei nachweislich mangelhaften Liefe-
rungen sind die Gewährleistungsan-
sprüche begrenzt auf die Kaufpreis-
minderung oder auf die 
Ersatzlieferung. Der ZHBSD ist indes-
sen bereit, die mangelhaften Produkte 
zurückzunehmen, um sie gesetzes-
konform zu entsorgen. Die Haftung für 
allfällige durch eine Mangelhaftigkeit 
der Produkte oder Dienstleistungen 
oder durch sonstige Schlecht- oder 
Nichterfüllung des Vertrages entstan-
denen Schäden sind beschränkt auf 
die Verantwortlichkeit gemäss aktuell 
geltendem schweizerischen Pro-
dukthaftpflichtgesetz. Namentlich be-
stehen keine Ansprüche des Kunden 
auf Ersatz von Schäden, die nicht an 
den Produkten selber entstanden 
sind, z.B. entgangener Gewinn, Kosten 
eines Produktrückrufs etc. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht für 
rechtswidrige Absicht oder grobe 
Fahrlässigkeit von Mitarbeitenden 
oder Organen des ZHBSD und soweit 
ihm zwingendes Recht entgegensteht.  
Lieferbedingungen des Kunden, wel-
che zu diesen AGB des ZHBSD wider-
sprüchlich oder anderslautend sind 
werden vom ZHBSD nicht anerkannt. 
Ausgenommen sind schriftlich festge-
haltene Abweichungen, welche vor 
Auftragserteilung mit der Geschäfts-
leitung des ZHBSD vereinbahrt wur-
den

Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Zur Anwendung kommt ausschliess-
lich Schweizer Recht. Der Gerichts-
stand ist Zürich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Gültig per 16. Oktober 2009 


